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rcn, mit der ^chülerschaar auf den Turnvlaz und sich mit ihr leiblich

bewegen und da der Natur des Kindes bald im Spiel und bald
in ernstern Leibcöbewegungen ablauschen? Warum uicht einen
bessern Gesundheitszustand aus dem Turnplaze der Jugend, auf dieser
wichtigen Stätte für Menschenbildung, suchen? Und der größere
erzieherische Einfluß, den der Lehrer auch als Turnlehrer haben würde,
ist der nicht auch hoch anzuschlagen?

Eine Kardiualfrage ist gegenwärtig im Umlauf, wo die Mittel
für die Verbesserung der Lehrerbesoldungen hernehmen? Durch die
großen Summen, die man jährlich durch Abkürzung der militärischen
Bildung vermittelst einer solchen durchgreifenden Jugendbildung
ersparen könnte, würde es dem Staate ein Leichtes sein, den Lchrcr-
stand auS seiner ökonomischen Noth herauszuwindcn ; es würde dann
nur uoch von gutem Willen abhängen. Man lege daher einen Theil
der großen Summen, die für militärische Zweke ausgegeben werden,
in die Schulen zur Verbesserung der Lehrerbesoldungen und verpflichte
dann die Lehrer, die männliche Jugend nach oben bezeichneter Weise
militärisch vorzubereiten, damit die kostbare Zeit der Jünglingsjahre
nicht erst mit RcchtS- und Linksummachen und Gehenlernen
zugebracht werden muß.

Ich habe diesen Gedanken schon oft ausgesprochen; ich wiederhole

ihn hier mit der festen Ueberzeugung, daß dessen Realisirung
dem Lande ein weit ausgedehntes Glük gewähren würde.

Möge dieser Vorschlag bei unserem Volke und seinen Vertretern
so wie auch unter dem Lehrerstaude Gehör finden!

Joh. Niggcler, Turnlehrer.

Entwurf
zu Statuten für Vereine zur Verpflegung bedürftiger Schul¬

kinder.

Der hohe Erziehungsrath des Kantons Luzern macht uns auf
sehr vcrdankenswerthe Weise zwei Einsendungen, zur beliebigen Be-
nuzung für's Schulblatt. Von Einer derselben haben wir psK. t98
des I. Jahrganges unsern Lesern bereits im Auszuge Kenntniß
gegeben ; die Andere dagegen ist Wort für Wort so ganz aus unserer
Seele gesprochen, sie ist so einfach, praktisch, und wahrhaft christlichem
Handeln gemäß, daß wir sie hier vollständig wieder geben, und
zwar mit dem innigen Wunsche, cö möchte in allen Gemeinden, wo
nicht bereits Aehnliches besteht, dieser „Entwurf" zu sofortiger
Verwirklichung kommen. Siehe! Hier iß ein Stük Armengescz
^- des christlichen Gemeinwesens würdig:

Z. i. Zwek.
In der Absicht, den Schulbesuch armer Kinder zu erleichtern,

bildet sich in der Gemeinde (Pfarrei) N. ein Verein zur Verpflegung
dürftiger Schulkinder.

Dieser Verein tristi Anstalten, daß die vom Schullokale ziemlich
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weit entfernten dürftigen Kinder an ganzen Schultagen eine einfache
Mittagskost (Suppe) erhalten, und sorgt auch, so weit es die Kräfte deS Vereins

gestatten für andereBedürfnisse, namentlich für Bekleidung derselben.
Z. 2. Bedingungen.

Von dieser Wohlthat können nur solche Schüler Antheil erhalten,
rvelche durch den Vorstand deS Vereins in daS Verzeichnis) der Un-
terstüzungsbedürftigcn aufgenommen sind. In dieses Verzeichnis; werden
in der Regel aufgenommen:

») Solche Schüler, welche die Schule fleißig besuchen und wirklich
bei ihren dürftigen Eltern wohnen;

b) die vom Schullokale über eine halbe Stunde entfernt sind.
H. 3. Bestreitungen der Unkosten.

Die hiezu erforderliche« Mittel werden gedekt:
s) Durch Eiutrittsgelder ;
b) durch Beisteuern, welche von den Mitgliedern des Vereins

wöchentlich oder monatlich geleistet werden.
Diese Beisteuern können bestehen entweder aus Geld, Vik-

tualien oder Kleidungsstüken ?c. ; ferners
«H durch außerordentliche Geschenke, Liebesgaben, Kollekten, Opfer

u. s. w.
§. 4. Mitglieder.

Mitglieder des Vereins sind alle diejenigen, welche ihren Beitritt
erklären und einen Franken Eintrittsgeld in die Kasse deS Vereins
bezahlt haben.

Sämmtliche Mitglieder deS Vereins verpflichten^ sich übrigens,
monatlich wenigstens einen Bazen an' die Vereinskasse beizusteuern.

Z. 5. Verwaltung.
Die Verwaltung und Verwendung dieser Einnahmen geschieht

durch einen hiefür bestellten Vorstand (Bruderschaftsrath), bestehend
aus einem Präsidenten und zwei Mitgliedern (Miträthen), welche
von den Vereiusmitgliedern gewählt werden.

Die Lehrer können als berathcnde Mitglieder dieses Vorstandes
beigexogen werden und gehen demselbm, wö es verlangt wird, als
Schreiber zur Hand.

Ein Mitglied des Vorstandes besorgt- als Kassier die Einnahmen
und Ausgaben und führt darüber gewissenhafte Rechnung. Diese wird
nach Abschluß derselben in's Protokoll getragen.

Der Vorstand bestellt Einzüger, welche zu einer bestimmten Zeit
den Vereinsmitgliedern nachgehen und die Beiträge einziehen.

§. K.
Der Vorstand hat dafür zu sorgen, daß an geeignetem Orte und

durch zuverlässige Personen eine der Gesundheit der Kinder zuträgliche
Suppe bereitet, dabei aber Reinlichkeit, Ordnung und angemessene

Sparsamkeit beobachtet werde.
Z. 7. Lokal.

Der Ort, wo die MittagSkost (Mittagssuppe) bereitet wird, ist,

wo möglich, das ^chulhauS oder doch ein in der Nähe desselben
befindliches Lokal.



— 09 —

Der Gemeindrath ist zu ersuchen, daS Brennholz zu diesem Zweke
unentgeltlich zn liefern.

Die Lehrer sorgen dafür, daß unter den Schülern gehörige Ordnung

gehandhabt werde.
§. 8.

Der Verein hat jährlich eine Versammlung, an welcher der Vorstand

über die Leistungen des Vereins und die Verwendung der
Beiträge u. s. w. Bericht erstattet. Hiebei sind alle Gaben von größcrm
Belange speziell anzugeben.

Der Verein gibt sich gutfindenden Falls seine Statuten und faßt
die zur Förderung der Vcrcinszweke nöthigen^Beschlüssc.

Schul -Chronik.

Bern. Ein FrühlingSstrahl auf unser Kampfgebiet.
Mit Vergnügen theilen wir mit, daß der Gemeindrath der Stadt

Bern, obschon die Finanzen der Einwohnergemeinde durch den Bun-
desrathhausbau, so wie durch kostspieligen Unterhalt des Bau-,
Polizei- und Bcleuchtungswesens sehr angegriffen sind, beschloß, bei der
Gemeinde eine fast durchgängige Erhöhung der Prima rleh r e r-
besoldungen zu beantragen. Von 33 Lehrerstellen sollen 32 mehr
oder weniger Bcsoldungsvermehrung erhalten. Die jährlichen Mehrkosten

betragen in runder Summe 1500 Fr. Wenn auch die Einzel-
besotdungcn hiedurch noch nicht in ein dcm theuren Leben in dcr
Hauptstadt ganz entsprechendes Verhältniß gebracht sind, so verdient
doch das Streben der Gemeindsbehörden bei der schwierigen Finanzlage

nicht nur die vollste Anerkennung der Freunde der
Volksererziehung, sondern ebensosehr die Nachahmung jener vielen
Landgemeinden, die bezüglich der finanziellen Hülssmtttel in bessern oder
doch wenigstens in nicht schlimmer» Verhältnissen stehen, als die
Einwohnerschaft der Stadt Bern, und doch die Lehrer ihrer Jugend
besolvungshalbcr stetsfort auf gleichem dürftigen Fuße belassen. Ehre
darum dem stadtbern. Gemeinvrath und seiner Primarsch ulkommissiön

Zuschrift eines bernischen Primarlehrers an einen seiner
besser gestellten Amtsbrüder:

„Werther Kollege
„In herber Noth und großem Kummer nehme ich meine Zuflucht

zu Dir, in der sichern Hoffnung, bei Dir ein Herz zu finden. Seit
drei Wochen leide ich den bittersten Mangel am Nöthigsten, und ich
habe keine Centime mehr. Meine Frau sucht zu verdienen was ihr
möglich und doch kam feit vielen Tagen kein Bißchen Brod weder in
meinen noch ihren und der Kinder Mund. — In Tagen ist
eine Quartalsbesoldung von der Gemeinde verfallen im Betrage von
Fr. 30, wie Du wol weißt. Dann hat meine Noth wieder für einige
Zeit ein Ende. Ich könnte also zum Schulschassner, allein ich mache
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